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Das Ev. Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen e.V. ist eine Diakonische 
Einrichtung mit 60jähriger Erfahrung in der Haus- und Familienpflege. 

Unsere Mitarbeitenden sind sozialversicherungspflichtig angestellt, 
mit tariflicher Entlohnung und allen Sozialleistungen des öffentlichen 
Dienstes. Die Vermittlung unserer Dorfhelfer*innen erfolgt wohnort-

nah durch ca. 25 regionale Einsatzstellen in Niedersachsen. DORFHELFER*INDORFHELFER*IN
Professionelle 

Haushaltshilfe und 
Familienbetreuung

Förderung der Dorfhelfer*innen- 
Weiterbildung durch:

KONTAKT UND INFORMATIONEN

Die Dorfhelferinnenstation ganz in Ihrer Nähe:



WER WIR SIND
Dorfhelfer*innen sind umfassend ausgebildete Fachkräfte 
für Haushaltsführung und Familienbetreuung im ländlichen 

und städtischen Bereich.

   Zusätzlich zur abgeschlossenen hauswirtschaftlichen
Ausbildung sind sie qualifiziert in der Säuglingspflege, 
Kindererziehung, Betreuung und Versorgung von Men-

schen mit erhöhtem Zuwendungsbedarf sowie in der 
Alten- und Krankenpflege. 

   Dorfhelfer*innen können – soweit es erforderlich ist – im
landwirtschaftlichen Betrieb Mithilfe leisten.

   Dorfhelfer*innen stellen sich flexibel auf die Arbeits- und
Tagesabläufe in Ihrem Haushalt und Ihrer Familie ein.

   Dorfhelfer*innen unterstützen Sie selbstverständlich völlig 
unabhängig von Ihrer Konfession oder Weltanschauung.

SIE KÖNNEN IHREN HAUSHALT 
VORÜBERGEHEND NICHT WEITERFÜHREN
UND IHRE FAMILIE NICHT BETREUEN
   bei Krankheit oder bedingt durch einen Unfall
   während des Krankenhausaufenthalts
   während ambulanter Behandlungen 
   während der Schwangerschaft
   nach der Geburt

   wegen einer Kur- oder Rehabilitationsmaßnahme
   bei Begleitung eines Kindes während des Krankenhaus-

aufenthaltes

UNSERE DORFHELFER*INNEN UNTERSTÜTZEN SIE
   mit umfassender Haushaltshilfe beim Kochen, Waschen 

und Putzen 

   bei der Betreuung und Pflege der Kinder mit Wickeln, 
Füttern, Spielen und bei der Hausaufgabenbetreuung

   bei der Betreuung und individuellen Versorgung von 
hilfebedürftigen Personen

   beim Einkauf und bei dringenden Fahrten, z.B. zum 
Kindergarten und zur Schule

   und bei der Verhinderungspflege - wenn Sie selbst für Ihre 
pflegebedürftigen Angehörigen nicht da sein können

Familienmanagement

 im Krankheitsfall

WAS MÜSSEN SIE TUN?
   Sie bitten Ihren behandelnden Arzt, Ihre behandelnde 

Ärztin oder Ihre Hebamme, die Erforderlichkeit von Haus-

haltshilfe und den benötigten Stundenumfang in einem 
Attest festzustellen.

   Sie stellen mit diesem Attest den Antrag auf Finanzierung
beim zuständigen Kostenträger.

   Sie nehmen Kontakt auf mit einer Dorfhelferinnenstation in
Ihrer Nähe – oder mit der Geschäftsstelle des Dorfhelfe-

rinnenwerkes in Hannover – und unsere Einsatzleitung 
vermittelt Ihnen passgenau ein*e Dorfhelfer*in/einen 
Dorfhelfer! Die Kontaktdaten unsere Einsatzleitungen 
finden Sie auf unserer Homepage: www.dhw-nds.de

WER TRÄGT DIE KOSTEN?
   Die Finanzierung des Einsatzes von Dorfhelfer*innen als 

Haushaltshilfe ist abhängig von den Bestimmungen des 
Sozialversicherungsträgers, der für die ausgefallene haus-

haltsführende Person zuständig ist. 

   Das können Kranken- und Pflegekassen sein, Renten-
versicherungsträger oder Berufsgenossenschaften. 

   In besonderen familiären Situationen können Jugend- 
und Sozialämter im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe-
leistungen gewähren – z.B. auch durch die Unterstützung 
mit Haushaltshilfe durch Dorfhelfer*innen. 

Die Wege zur Haushaltshilfe sind individuell und vielfältig.
Wir empfehlen: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu uns auf.
Wir beraten Sie gern und begleiten Sie auf Ihren Wunsch 
auch schon bei der Antragsstellung! 

Noch Fragen?


